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Antragsteller*in: Tizio Pfänder (KV Bodenseekreis)

Status: Zurückgezogen

Änderungsantrag zu PB.S-01

Von Zeile 148 bis 151:
der Kindergrundsicherung helfen wir mehrfach: Mit der Neuermittlung der Mindestbedarfe von

Kindern steigt auch der Mindestunterhalt. Und anders als beim heutigen Kindergeld soll nur die

Hälftedieses nicht mehr auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden. Nach einer Trennung

soll es bei der Betreuung nicht zusätzlich knirschen, darum werden Mehrkosten für die

Ausübung des 

Begründung

Eine Anrechnung des Kindergelds auf den Unterhaltsvorschuss ist unsozial! Weder der

unherhaltsberechtigte Elternteil, noch das Kind dürfen mit weniger Geld dastehen, nur weil der

unterhaltspflichtige Elternteil nicht gewillt, oder in der Lage ist zu zahlen. Der Staat muss hier einen

vollen Ausgleich leisten und (falls möglich) den Unterhalt beim zahlungspflichtigen Elternteil

eintreiben (wie aktuell schon der Fall).
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